
Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jjjj (t) iSd ÖStP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Gruppe 1 - gesamt

gesamt
Bezüge 

(Unterklasse
50-52)

Nebengebühren 
( Unterklasse 56)

Dienstgeber-
beiträge 

( Unterklasse 58)

Weitere 
Aufwendungen Kontenklasse 5 2

Beamtinnen und Beamte 0,00
Vertragsbedienstete 0,00
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) 0,00
Nicht zuordenbar 0,00
Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Köpfe3 VBÄ3
Bezüge 

(Unterklasse
50-52)

Nebengebühren 
(Unterklasse 56)

Dienstgeber-
beiträge 

(Unterklasse 58)

Weitere 
Aufwendungen Kontenklasse 5 2

Musikschullehrerinnen und -lehrer 0,00
Elementarpädagoginnen und -pädagogen 0,00
Bedienstete nicht-ausgegliederter 
Krankenanstalten

0,00

Lehrlinge 0,00
Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Gruppe 2 - gesamt

gesamt
Bezüge 

(Unterklasse
50-52)

Nebengebühren 
(Unterklasse 56)

Dienstgeber-
beiträge 

(Unterklasse 58)

Weitere 
Aufwendungen Kontenklasse 5 2

BeamtIinnen und Beamte 0,00
Vertragsbedienstete 0,00
Nicht zuordenbar 0,00
Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gruppe 2 - nach Rechtsträger

Einheit
Refundierung des 

Personalaufwandes 
(Ja/Nein)

Köpfe3 VBÄ3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Gruppe 3 - gesamt
Gemeinden melden optional

gesamt
Bezüge 

(Unterklasse
50-52)

Nebengebühren 
(Unterklasse 56)

Dienstgeber-
beiträge 

(Unterklasse 58)

Weitere 
Aufwendungen Kontenklasse 5 2

Beamtinnen und Beamte 0,00
Vertragsbedienstete 0,00
Nicht zuordenbar 0,00
Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weiß unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden zu befüllen. Angaben in Euro bzw. in Köpfen/VBÄ (Rechnungsabschluss)1, 2

Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, 
dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt 

aus dem Budget von L/G
Personalaufwendungen

Köpfe3 VBÄ3

davon melden Gemeinden optional

Länder und Gemeinden melden optional

VBÄ3

davon melden Gemeinden optional

Dienstverhältnis zu L/G, 
nicht dienstleistend bei L/G11, 

bezahlt aus dem Budget von L/G
Personalaufwendungen

Köpfe3

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jjjj (t)

Anzahl L/G-Bedienstete

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jjjj (t)

Dienstverhältnis zu L/G, 
nicht dienstleistend bei L/G11, 

nicht bezahlt von L/G
Personalaufwendungen

Köpfe3 VBÄ3

davon melden Gemeinden optional
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Gruppe 3 - nach Rechtsträger

Einheit
Refundierung des 

Personalaufwandes 
(Ja/Nein)

Köpfe3 VBÄ3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

gesamt

Köpfe3 VBÄ3
Bezüge 

(Unterklasse
50-52)

Nebengebühren 
( Unterklasse 56)

Dienstgeber-
beiträge 

( Unterklasse 
58)

Weitere 
Aufwendungen Kontenklasse 5 2

Beamtinnen und 
Beamte

0,00

Vertragsbedienstete 0,00

Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beamtinnen und 
Beamte

0,00

Vertragsbedienstete 0,00
Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beamtinnen und 
Beamte

0,00

Vertragsbedienstete 0,00

Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicht zuordenbar 0,00
Summe 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Köpfe3 Ø-Pensions-
höhe /Mt.4

Köpfe3 Ø-Pensions-
antrittsalter

Ø-Pensions-
höhe /Mt.4

0

Beamtinnen und Beamte – Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.jjjj

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr jjjj

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr jjjj (t)

Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)

Berufsschulen (Ersatz 50%)

land- und forstwirtschaftliche Berufs- und
Fachschulen (Ersatz 50 %)

Anzahl L/G-Bedienstete

Personaldaten des Landes (inkl. Wien) für das Jahr jjjj (t)

Gruppe 4 (Landeslehrerinnen und -lehrer)
Dienstverhältnis zum Land, 

dienstleistend in einer Landesdienststelle, 
Personalaufwand über Finanzausgleich ersetzt

Personalaufwendungen

davon

Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag9

Pensionierungen gesamt

Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher
Hinterbliebene5

Alterspension6

Dienstunfähigkeit7

Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag8

Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr jjjj
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Länder und Gemeinden melden optional

Köpfe 3 Ø-Pensions-
antrittsalter

Ø-Pensions-
höhe /Mt. 4

0

Köpfe 3 Ø-Pensions-
antrittsalter

Ø-Pensions-
höhe /Mt. 4

0

Köpfe 3 Ø-Pensions-
antrittsalter

Ø-Pensions-
höhe /Mt. 4

0

 Köpfe 3 Ø-Pensions-
antrittsalter

Ø-Pensions-
höhe /Mt. 4

0

Pensionierungen gesamt

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr jjjj

Alterspension6

Dienstunfähigkeit7

Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag8

Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag9

davon Landeslehrerinnen und -lehrer

Pensionierungen gesamt

1 gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012
2 Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen.
3 Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen.
4 Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
5 Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
6 Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979
7 Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979
8 Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 
9  Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 
10 Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen
11 Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften 
öffentlichen Rechts zu verstehen.

davon vom Land getragene Gemeindepensionen

Alterspension6

Dienstunfähigkeit7

Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag8

Alterspension6

Dienstunfähigkeit7

Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag8

Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag9

Pensionierungen gesamt

Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag9

Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag8

Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag9

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr jjjj

davon Bedienstete in Krankenanstalten

Pensionierungen gesamt

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr jjjj Übrige 10

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr jjjj

Alterspension6

Dienstunfähigkeit7
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